
01/BV/161/2025 
Beschlussvorlage 
öffentlich 

 

 

Friedhofssatzung für die Friedhöfe der Stadt 
Altentreptow 

Organisationseinheit: 

Fachgebiet Bürgerbüro Soziales 
Datum 

11.04.2025 
Verfasser: 

Tom Adam 
Einreicher: 

 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Hauptausschuss der Stadtvertretung (Vorberatung) 05.06.2025 Ö 
Stadtvertretung Altentreptow (Entscheidung) 17.06.2025 Ö 

 
Sachverhalt 
Die Stadt Altentreptow führt eine neue Art der Beisetzung ein. Diese trägt den Namen 
„private Stele mit Begleitgrün“. Infolge der Einführung der soeben genannten Bestattungsart 
wird die Friedhofssatzung der Stadt Altentreptow angepasst. 
 
Die Änderungen und Ergänzungen sind in der beigefügten Friedhofssatzung rot 
gekennzeichnet. 
 
Gemäß § 22 Abs. 3 Kommunalverfassung M-V entscheidet die Stadtvertretung über den 
Erlass, die Änderungen oder Aufhebung von Satzungen. 
Die Personen, die dem Mitwirkungsverbot gem. § 24 KV M-V unterliegen, haben dies 
eigenverantwortlich anzuzeigen. 

Beschlussvorschlag 
Die Stadtvertretung beschließt die Satzung für die Friedhöfe der Stadt Altentreptow 
entsprechend der in der Anlage zur Vorlage beigefügten Fassung. 
  



 

Finanzielle Auswirkungen 
im lfd. Haushaltsjahr:     in Folgejahren:     

             
   x nein      x nein   ja 

             
    ja       einmalig    
             

          jährlich wiederkehrend 
                    

Finanzielle Mittel stehen: 

             

    stehen zur Verfügung unter    stehen nicht zur Verfügung  

           

  Produktsachkonto:     
Deckungsvorschlag: 
Produktsachkonto:   

       

  Bezeichnung:     Bezeichnung:    

   
  
  

  
 
      Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung 

             
                    

Haushaltsmittel: 
  
  Haushaltsmittel:     

  
Soll gesamt:   Soll gesamt:     

Maßnahmesumme: 
  
  Maßnahmesumme:   

noch verfügbar: 
  
  noch verfügbar:     

 
Erläuterungen:   

 

 

Anlage/n 
1 Friedhofssatzung AT 2025 öffentlich 
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